Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Erwerbsarbeit in der Dienstgemeinschaft

Die Kirchen, ihre Diakonie und Caritas stehen vor einem weit reichenden Strukturwandel. Ehrenamtliches Engagement verliert an Bedeutung, Professionalisierung ist gefragt. Das gilt sowohl für die eigentliche Dienstleistung aber vor allem auch für die Leitungsebene. Die Zahl der von ehrenamtlich tätigen Vorständen geführten Vereine schwindet, die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist die Rechtsform der Wahl, selbst Aktiengesellschaften (wenn auch nicht börsennotiert) sind schon Realität. Einrichtungen von Diakonie und Caritas kommen wie weltliche Unternehmen daher: sie fusionieren, sie konzentrieren, sie gliedern um und aus. Kirchliche Großkonzerne mit fünf oder zehntausend Beschäftigten sind keine Seltenheit mehr: die Johanniter Unfall Hilfe, das Christliche Jugenddorfwerk, die Caritas Trägergesellschaften. Unternehmerische Führungsinstrumente sind aber nicht nur in diesen großen Unternehmen selbstver​ständlich. Heute ist kein sozialer Betrieb mehr wirtschaftlich zu führen, der nicht über ein verlässliches Controlling verfügt. Die Ökonomisierung des Sozialen hat auch die Kirche voll im Griff

Selbst die „weiche" Ebene der Unternehmensführung unterscheidet sich strukturell nicht mehr von der eines weltlichen Betriebes. Da wird Qualitätsmanagement be​trieben, da wird zertifiziert und da werden Leitbilder entwickelt. Und weil man es ganz professionell machen will, wird aus dem schönen deutschen Leitbild die englische „Corporate Identity" ‑ Cl. Das Briefpapier und alle anderen gedruckten und digitalen Medien müssen bis ins kleinste Detail dem Leitbild entsprechen ‑ eben CI‑ gerecht sein.

Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird die ACK‑ Klausel (nach der Mitglied der Mitarbeitervertretung nur sein kann, wer einer christlichen Kirche angehört) in fast allen evangelischen Landeskirchen (wieder) eingeführt. Und im vergangenen Jahr hat die Evangelische Kirche die sog. Loyalitätsrichtlinie ‑in Kraft gesetzt. Sie regelt die Anforderungen, die kirchliche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb des Dienstes zu erfüllen haben. Mit dieser Loyalitätsrichtlinie unternimmt die Kirche den Versuch, der allen Arbeitsverträgen, den Arbeitsvertragsrichtlinien und den Mitarbeitervertre​tungsgesetzen in Präambeln vorangestellten Dienstgemeinschaft Konturen zu geben. Die Dienstgemeinschaft soll das Besondere der Kirche ausdrücken, in ihr sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kirchlichkeit leben und erleben.

Für die Beschäftigten ist es oft schwer, die Idee der Dienstgemeinschaft aufzuneh​men und anzuerkennen, wenn sie in ihren Einrichtungen erleben, dass Teile der Be​legschaft in Servicegesellschaften ausgegliedert werden, wo sie zu deutlich niedrige​ren Löhnen arbeiten müssen. Oder wenn ganze Belegschaften durch Leiharbeiter​nehmer ersetzt werden, um sich den „Fesseln der AVR zu entziehen", also um die Löhne abzusenken.

Warum arbeiten Menschen in kirchlichen Einrichtungen? Immerhin sind es rund 1,2 Millionen Beschäftigte, die in und für die Einrichtungen der katholischen und evange​lischen Kirche arbeiten. Suchen sie nur einen Job, eine Gelegenheit zum Geldverdie​nen? Oder bedeutet es ihnen etwas, in einer kirchlichen Einrichtung zu arbeiten? Und erleben sie die Einrichtung als kirchlich? Finden sie dort noch etwas anderes außer stressiger Arbeit, eine Andacht zum Beispiel?

Fünfzehn Jahre ist her, da haben Beyer und Nutzinger mit ihrer in Kurhessen‑Waldeck durchgeführten Studie zum Verhältnis von Erwerbsarbeit und Dienstgemeinschaft
 erstmalig umfassend Antwort auf diese und viele anderen Fragen gegeben. Viel hat sich seit dem geändert. Die neuen Bundesländer sind dazu gekommen. Der Kosten​druck hüben wie drüben hat ebenso zugenommen wie die Arbeitslosigkeit. Es ist also höchste Zeit, diese Fragen neu zustellen und eine erneute Standortbestimmung vor​zunehmen. Dies hat die Redaktion von Arbeitsrecht und Kirche veranlasst, eine bundesweite Be​fragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu starten. Mit Hilfe von über 60 Fra​gen soll die Stimmungslage der kirchlichen Beschäftigten ebenso wie deren materiel​le Lage abgebildet werden. Eine erste vorläufige Auswertung wird auf der 4. Kasseler Fachtagung am 20. und 21. November 2006 vorgelegt werden. Die ausführliche Auswertung wird im Laufe des nächsten Jahres vorliegen.

Für diese Befragung brauchen wir Ihre Mithilfe: Bitte füllen Sie selbst den Fragebogen aus. Aber geben Sie ihn auch bitte an Kolleginnen und Kollegen weiter. Wir schicken Ihnen gerne weitere Fragebögen zu. Sie können den Fragebogen auch als Word​-Datei erhalten.

Weitere Fragebögen erhalten Sie von:

Redaktion Arbeitsrecht und Kirche

Am Hulsberg 8, 28205 Bremen

Telefax: 0421 / 43 93 30

Email: arbeitsrechtkirche@nord‑com.net

Bitte geben Sie an, wie viele Fragebögen wir Ihnen zusenden dürfen oder ob Sie die word‑ Datei per email übersandt haben möchten.

Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Gez. Baumann- Czichon
� Unter Ökonomisierung versteht man die Unterwerfung von Dienstleistungen unter das Marktgeschehen, die bislang außerhalb des Marktes erbracht werden konnten: Aus Hilfebedürftigen werden Kunden, die für Dienst�leistungen zahlen.


�Beyer/Nutzinger, Erwerbsarbeit und Dienstgemeinschaft: Arbeitsbeziehungen in kirchlichen Einrichtungen, Bochum 1991 





